
Sofern nicht anders 
ausgewiesen, stehen die 
Inhalte dieses Posters unter 
der Lizenz Creative Commons 
Namensnennung 4.0 
International

Poster für die Open-Access-Tage 2017, Dresden, Deutschland, September 2017

Paul Vierkant, Helmholtz Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Koordinationsbüro
Heinz Pampel, Helmholtz Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Koordinationsbüro
Roland Ber telmann, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Sektion 7.4
Sarah Hartmann, Deutsche Nationalbibliothek, Frankfur t am Main
Friedrich Summann, Universität Bielefeld, Universitätsbibliothek Bielefeld
Dirk Pieper, Universität Bielefeld, Universitätsbibliothek Bielefeld
Christian Pietsch, Universität Bielefeld, Universitätsbibliothek Bielefeld
Uwe Müller, Deutsche Nationalbibliothek, Frankfur t am Main
Martin Fenner, DataCite, Hannover

Gefördert durch AutorInnen

DAS ERSTE PROJEKTJAHR 
ZAHLEN & ZIELE

29 %
aller WissenschaftlerInnen in 
Deutschland haben eine 
ORCID iD (September 2017)*
*Basierend auf der Eurostat-Statistik: 357.538 FTE in Deutschland 2015, http://bit.ly/2u4rQyh und 
102.454 registrierte ORCID iDs im September 2017

Registrierte ORCID iDs in Deutschland

102454September 2017
43798April 2016

Mitglieds-Institutionen im ORCID Deutschland Konsortium

September 2017
Oktober 2016

Seite 1 von 51 

iRights.Law Rechtsanwälte - Klimpel, Kreutzer, Schallaböck und Weitzmann Partnerschaft 

Gesellschafter: Paul Klimpel, Till Kreutzer, Jan Schallaböck, Maximilian von Grafenstein 

Almstadtstraße 9/11  |  10119 Berlin  |  T +49.30.5459.8130  |  F +49.30.7563.8797  |  assistenz@irights-law.de  |  www.irights-law.de 

Amtsgericht Charlottenburg  |  Registernummer PR 987 B  |  Finanzamt Mitte/Tiergarten  |  Steuer-Nr 34/398/00670  |  USt-ID DE286578109 

Deutsche Bank  |  Konto 0636399  |  BLZ 20070024  |  IBAN DE62 200 700 240 063 639 900  |  BIC/SWIFT DEUTDEDBHAM 
 

ORCID aus datenschutzrechtlicher Sicht 

"Gutachten im Auftrag des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(DFG) geförderten Projektes ORCID DE zur Förderung der Open Resear-

cher and Contributor ID in Deutschland" 

RA Jan Schallaböck, 

RA Max von Grafenstein LL.M. 

iRights.Law Rechtsanwälte 

Berlin im Mai 2017 

Dieses Gutachten ist online verfügbar via http://doi.org/10.2312/lis.17.02 

Lizenziert unter „Creative-Commons-Attribution 4.0 

International (CC BY 4.0)“, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/   

 

    Seite 49 

 
 
 iRights.Law – Anwälte für die digitale Welt 

 

V. Fazit und Empfehlungen 

 
Die datenschutzrechtliche Begutachtung von ORCID hat keine gravierenden 

Mängel feststellen können. Im Gegenteil, das System unterstützt mit seinen 

Privacy-Funktionalitäten die Nutzerinnen und Nutzer bei der Ausübung ihres 

Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und hat diesbezüglich stellen-

weise durchaus Vorbildcharakter. Durch die Konzipierung als Nutzerkontrol-

liertes Identitätsmanagementsystem können die Nutzer des Portals jederzeit 

einsehen und kontrollieren, welche Daten wie auf der Plattform verarbeitet 

werden und wer, wann auf die Daten Zugriff hat. Auch wenn die Prüfung der 

technischen Implementierungsdetails auf der Ebene des Programmcodes nicht 

Gegenstand dieser Untersuchung sind, ist doch festzustellen, dass die Tatsa-

che, dass das System als offene Software umgesetzt wurde, zusätzliches Ver-

trauen bilden kann. Ebenso ist die Tatsache, dass für den Betrieb ein Konsorti-

um gewählt wurde, das sich aus verschiedenen Stakeholdern zusammen setzt 

und das Konsortium keine Gewinnerzielungsabsicht hat, ein weiterer Vertrau-

ensanker.  
 
Naturgemäß hat die hier vorgenommene umfassende Untersuchung einige 

Verbesserungsvorschläge aus datenschutzrechtlicher Sicht hervorgebracht, die 

der angefügten Tabelle 2 entnommen werden können. Alle Punkte sollten sich 

für die Betreiber gut umsetzen lassen und stellen keinesfalls Hinderungsgrün-

de für den weiteren Betrieb auch mit Adressaten in Deutschland dar.  

 
Eine Ausnahme hierzu wird jedenfalls dann bestehen, wenn ein Arbeitgeber 

eine Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler zur Nutzung des ORCID 

Portals im Rahmen des Arbeitsverhältnisses verpflichtet.84 In diesen Fällen ist 

die Freiwilligkeit der Einwilligung (der Wissenschaftlerin oder Wissenschaftlers) 

und damit die Rechtsgrundlage für einen Datentransfer durch ORCID (zumin-

dest auch) ins außereuropäische Ausland zweifelhaft. Insbesondere vor dem 

Hintergrund des derzeit nach wie vor unglücklich gelösten Rechtsregimes zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten in den USA kann bezüglich der 

Rechtmäßigkeit solcher Konstellationen derzeit keine risikofreie Prognose ab-

gegeben werden. Dennoch können die rechtlichen Risiken auch für diesen Fall 

durch die in der Tabelle beschriebenen Maßnahmen zumindest deutlich redu-

ziert werden.  

 

                                                        

84 Zur Problematik der Freiwilligkeit der Einwilligung in dauerhaften Abhängigkeitsverhältnissen (wie zum Beispiel 

dem Arbeitsverhältnis), die grundsätzlich und auch ohne ausdrückliche Verpflichtung aufgrund des 

Machtgefälles zwischen den Parteien zweifelhaft ist vgl.	Meike Kamp, Martin Rost, “Kritik an der Einwilligung”, 

DuD 2013, 80-84. 

http://doi.org/10.2312/lis.17.02

Events

DNB

Workshops
2

GFZ

Vorträge
22Webinare

2

Support

Webseite
1

Mailingliste
1

Umfrage
1 Publikationen

Poster
2 Blogposts

29

Publikationen
4

Outreach

Projektpartner

5
24

Projektziel: Datenschutzrechtliches Gutachten 

Projektziel: Integration der Bielefeld Academic Search Engine (BASE) 
Bei BASE registrieren und eigene 
Publikationen recherchieren1.

Die Publikation in BASE erscheint 
nun als „geclaimt“.3.

Initiiert durch

ORCID DE
Förderung der Open Researcher 

and Contributor ID in Deutschland

Nur in BASE „claimen“ oder 
auch nach ORCID exportieren2.


